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 Urlaubsgeld 2010 für Beamtinnen und Beamte  
Finanzministerium stimmt dem Ruhen zu 

 
2010.24 

 
Aufgrund des Sonderzahlungsgesetzes ist nicht nur das sog. Weihnachtsgeld für die Beamtinnen 
und Beamten gekürzt worden, sondern es ist auch das Urlaubsgeld vollständig entfallen. Wie be-
reits in den vergangenen Jahren, haben wir uns auch in diesem Jahr an das Finanzministerium 
NRW wegen des Urlaubsgeldes 2010 gewandt. Mit Schreiben vom 06.05.2010 teilt uns das FM nun 
folgendes mit:  
 

 
 
Soweit noch nicht geschehen, könnte ein solcher Antrag auf Urlaubsgeld mit folgendem Text an das 
Landesamt für Besoldung und Versorgung, 40192 Düsseldorf gerichtet werden: 
 
Hiermit beantrage ich die Zahlung eines Urlaubsgeldes für das Jahr 2010 mindestens in der 
Höhe nach dem im Jahre 2003 geltenden Recht. Im Hinblick auf die eingeleiteten Musterver-
fahren bitte ich entsprechend der Anweisung des Finanzministeriums NRW das Verfahren 
bis zur Entscheidung der Obergerichte ruhend zu stellen. 


